
 

 

 

 

 

Lenz und Johlen · Postfach 102365 · D 50463 Köln 

  

Lenz und Johlen Tel. +49 221 973 002-0 Partnerschaftsgesellschaft Sparkasse KölnBonn Commerzbank AG  
Kaygasse 5 Fax +49 221 973 002-22 Sitz Köln, AG Essen PR 1775 Kto.-Nr. 14 002 018 Kto.-Nr. 15 15 600 
D 50676 Köln www.lenz-johlen.de Ust.ID.-Nr. DE 122725191 BLZ 370 501 98 BLZ 370 400 44 

 

                                                              PV 

Prof. Dr. Heribert Johlen 
                                               P 

Bernhard Boecker 
                                                           PV 

Dr. Klaus Schmiemann 
                                    PV 

Jürgen Bosch 
                                                       P 

Dr. Franz-Josef Pauli   
                                       PVM 

Dr. Rainer Voß 
                                                 PV 

Dr. Michael Oerder 
                                                   PV 

Dr. Thomas Lüttgau 
                                       PB 

Thomas Elsner 
                                        PV 

Rainer Schmitz 
                                                          PVM 

Dr. Alexander Beutling 
                                               PV 

Dr. Markus Johlen 
                                                   PB 

Eberhard Keunecke  
                                                    V 

Dr. Inga Schwertner  
                                           F 
Dr. Philipp Libert 
                                                                           L 
Dr. Christian Giesecke, LL.M. 
Dr. Felix Pauli 

 
P   Partner i.S.d. PartGG 
V   Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

B   Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht 

M   AnwaltMediator DAA 
      (Dr. Rainer Voß auch FU Hagen) 

L   McGill University (Montreal, Kanada) 

F   Maîtrise en droit (Université Paris X) 

 
Gegründet von RA Wolfgang Lenz 
 
 

 

 
 
 
 

            

Köln, den 28.02.2008 
Unser Zeichen: 00204/03 15/15 

Sekretariat: 
Frau Joisten 

Tel.: +49 221 97 30 02-74 
a.beutling@lenz-johlen.de 

 

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme 
(aktualisierte Fassung vom 22.12.2008) 

 

zu der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem  

Kraftwerkserneuerungsprogramm durch RWE Power 

anlässlich der angeregten Änderung des Regionalplanes 

zur Errichtung von zwei BoA-Kraftwerken 

am Standort Niederaußem 

 

 

 

Auftraggeberin: 

Bürgerinitiative gegen BoA-Erweiterung Niederaußem e.V.  

(BigBEN) 

 

 

Dr. Alexander Beutling 



- 2 - 
 
 
 

 
 
 

 

 

A. 

Ergebnisse 

 

 

In der zwischen RWE und der NRW-Landesregierung unter dem 20./21.10.1994 ge-

troffenen Vereinbarung „20-Mrd-Kraftwerkserneuerungsprogramm (Kraftwerkserneu-

erungsprogramm)“, für die Landesregierung NRW unterzeichnet von den damaligen 

Ministern Günther Einert und Klaus Matthiessen, sind die Ergebnisse der Verhandlun-

gen zur Erfüllung der in den Leitentscheidungen und in der Regierungserklärung der 

Landesregierung vom 24.09.1991 sowie der in der Entschließung des Landtages NRW 

vom 24.09.1991 zum Bauvorhaben Garzweiler II erhobenen Forderungen in Form 

konkreter Zusagen und Voraussetzungen zusammengefasst worden. RWE hat sich 

verbindlich zur Durchführung eines acht Punkte umfassenden Auflagen- und Leis-

tungskataloges im Gegenzug zu der in Aussicht gestellten Genehmigung des Tagebau-

vorhabens Garzweiler II verpflichtet . Diese Genehmigung ist in 1998 endgültig erteilt 

worden, so dass RWE spätestens seit diesem Zeitpunkt seine Verpflichtungen aus dem 

Kraftwerkserneuerungsprogramm erfüllen muss. Das ist jedoch in wesentlichen Punk-

ten unterblieben:  

 

 

I. 

 

Zu der Verpflichtung, Zug um Zug die vorhandenen Braunkohlekraftwerksblöcke 

durch Anlagen mit jeweils bester zur Verfügung stehender Technologie zu ersetzen: 

 

Mit der Inbetriebsetzung von BoA1 (1.000 MW) in Niederaußem ist Zug um 

Zug lediglich der 150 MW-Block (H) Frimmersdorf stillgelegt worden; es ist 

mithin eine Abweichung von 850 MW festzustellen. Die mit Schreiben vom 

16.01.2004 zugesagte Stilllegung von sechs 150-MW-Blöcken in Frimmersdorf 

bis Ende 2007 ist nicht erfolgt. Ob diese angekündigte Stilllegung noch Zug um 

Zug anzusehen gewesen wäre, unterliegt angesichts des Zeitunterschieds ernst-

lichen Zweifeln. 
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Mit der Inbetriebsetzung von BoA2 und BoA3 (jeweils 1.100 MW) in Neurath 

gemäß Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 

20.06.2005 ist die Stilllegung bzw. Außerbetriebnahme von weiteren sechs 

150-MW-Blöcken in Frimmersdorf, weiteren vier 150-MW-Blöcken in Frim-

mersdorf/Niederaußem sowie zwei weiteren 150-MW-Blöcken in Frimmers-

dorf/Niederaußem verfügt worden. Der Genehmigung von insgesamt 2.200 

MW stehen damit – ohne Berücksichtigung der Erhöhung der Kraftwerksleis-

tung umgerechnet von rd. 2.208 MW el. um rund 2.200 MW el. auf insgesamt 

4.408 MW el.– Stilllegungen von insgesamt 1.800 MW gegenüber. Selbst wenn 

die Stilllegungszeiten auf Antrag von RWE nicht geändert werden sollten, ver-

bleibt es hier bei einer Abweichung von 400 MW. Ferner hat RWE auch seine 

Erklärung gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen nicht erfüllt, da die Ge-

nehmigung nicht den Ersatz von elf 150-MW-Blöcken in Frimmersdorf, zwei 

150-MW-Blöcken in Niederaußem sowie eines 300-MW-Blocks in Niederau-

ßem vorsieht. 

 

Insgesamt stehen den Genehmigungen für BoA1 bis BoA3 mit einer elektri-

schen Leistung insgesamt von 3.200 MW Stilllegungen in einer Größenord-

nung von 1.950 MW gegenüber; es verbleibt damit insgesamt bei einer Abwei-

chung von 1.250 MW. Diese Abweichung vergrößert sich weiter, wenn RWE 

– wie in dem Genehmigungsbescheid Neurath vorgesehen – die Änderung der 

Stilllegungen beantragt und/oder die Versorgungssituation im RWE-Netz die 

Außerbetriebnahme nicht zulässt. 

 

Es lässt sich damit u.E. nicht feststellen, dass RWE bislang die Verpflichtung 

unter Ziffer 1. des Kraftwerkserneuerungsprogramms erfüllt hat. 

 

Anlässlich einer Pressekonferenz am 07.05.2007 hat RWE angekündigt, im 

Kraftwerk Niederaußem die beiden 600 MW-Blöcke grundlegend zu moderni-

sieren. In der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses der Stadt Bergheim 

am 12.02.2008 hat RWE das Projekt mit einer Investitionssumme von 130 Mio. 

EUR, einer Wirkungsgradverbesserung von rd. 2 %, einem Kohlemehreinsatz 

von rd. 50 t/h ca. 400.000 t/a, einer (mittelbaren) CO2-Einsparung in Form von 

Verdrängungen im europäischen Verbundnetz von rd. 600.000 t/a, einer Reali-

sierung in den Jahren 2008 und 2009 sowie einer technischen Lebensdauer von 

mindestens 20 bis 25/30 Jahren vorgestellt. Dieses Vorhaben steht nach Aussa-
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ge unserer Auftraggeberin im Widerspruch zu der Langzeitplanung bis 2020, 

die RWE in der Sitzung des Rates der Stadt Bergheim am 07.05.2007 präsen-

tiert hat. Denn aus dieser Langzeitplanung geht hervor, dass die alten Blöcke 

einschließlich der beiden 600-MW-Blöcke spätestens im Jahr 2020 stillgelegt 

und die Flächen dann für Folgenutzungen zur Verfügung stehen sollen. 

 

 

II. 

 

Zu der Verpflichtung, unverzüglich ein 900-MW-Braunkohlekraftwerk in  

Frimmersdorf zu errichten und im Jahre 1999 in Betrieb zu nehmen: 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass diese Verpflichtung weder bezüglich des 

Standorts noch bezüglich des Inbetriebnahmetermins erfüllt worden ist. 

 

 

III. 

 

Zu der Verpflichtung, die KoBra-Technologie ab 2004 großtechnisch zu realisieren 

und in Abständen von vier bis fünf Jahren 1.000 MW-Neuanlagen in Betrieb zu neh-

men: 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass entgegen der seinerzeitigen Einschätzung von 

RWE die KoBra-Technik (kombiniertes Braunkohlekraftwerk mit integrierter 

Kohlevergasung) nicht zur großtechnischen Einsatzreife geführt wurde.  

 

 

IV. 

 

Zu der Verpflichtung, die Retrofit-Maßnahmen zur Wirkungsgradsteigerung bei den 

vorhandenen 21 Braunkohlekraftwerksblöcken zügig durchzuführen und im Jahre 

1997 abzuschließen: 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die vereinbarten Retrofit-Maßnahmen bei den 

vorhandenen 21 Braunkohlekraftwerksblöcken nicht bis zum Jahr 1997 abge-

schlossen worden sind. 
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V. 

 

Zu der Verpflichtung, die spezifischen CO2-Emissionen aus der Braunkohleverstro-

mung bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % zu reduzieren: 

 

Infolge der nichtrealisierten KoBra-Technik entsteht die grundsätzliche Frage, 

ob RWE die zentrale langfristige Verpflichtung zur Reduzierung der CO2-

Emissionen erfüllen kann; eine konkrete Erklärung und Darlegung von RWE 

zu diesem Punkt liegt, soweit ersichtlich, bislang nicht vor. 

 

Bis zum Jahre 2008 hätte nach dem Diagramm in der Anlage 2 bereits eine Re-

duzierung der CO2-Emissionen in Höhe von 12 % erreicht werden müssen, und 

zwar bei konstanter Stromerzeugung aus Braunkohle. Dass eine solche Redu-

zierung zum Jahr 2008 erreicht worden ist, hat RWE, soweit ersichtlich, bislang 

nicht dargelegt. Jedenfalls für den Zeitraum von 1996 bis 2007 sind keine Re-

duzierungen von CO2-Emissionen erkennbar. In der Summe für alle vier 

Standorte ergibt sich im Gegenteil nach den Daten des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) und der Deutschen Emissi-

onshandelsstelle (DEHSt) eine Erhöhung der CO2-Emissionen von 81.005.028 

t/a im Jahre 1996 auf 87.332.290 t/a im Jahre 2007. 

 

Eine Verpflichtung zu einer konstanten Kohleförderung sieht das Kraftwerks-

erneuerungsprogramm nicht vor; vielmehr besteht die Verpflichtung, bei kon-

stanter Stromerzeugung die spezifischen CO2-Emissionen (kg CO2 je er-

zeugter kWh) aus der Braunkohlenverstromung bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % 

zu reduzieren. Im Gegensatz zu dieser Verpflichtung und den Aussagen von 

RWE im Stadtrat der Stadt Bergheim am 05.03.1997 anlässlich der Vorstellung 

des BoA1 stellt RWE spätestens seit dem Jahre 2002 auf eine konstante Kohle-

förderung ab. 

 

Ungeachtet dessen hat RWE auch seine Selbstverpflichtung zum Einsatz kon-

stanter Kohlemenge aus dem Jahre 2003 gegenüber der Stadt Bergheim sowie 

seine Erklärung gegenüber dem Regionalrat nicht eingehalten. Diese Selbstver-

pflichtung bezieht sich eindeutig auf die am Standort Niederaußem eingesetzte 

Kohlenmenge, und nicht auf einen Ausgleich über alle Standorte. 
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B. 

Stellungnahme 

 

 

I. 

Bisheriges Verfahren – Rheinisches Braunkohlerevier – RWE 

 

1. Bisheriges Verfahren 

Am 04.04.2007 hat die RWE Power AG – nachfolgend allgemein RWE – im Regio-

nalrat Köln erneut eine vorhabenbezogene Änderung des Regionalplanes angeregt und 

einen Flächenbedarf von rd. 40 ha zur Errichtung einer Kraftwerksdoppelanlage (sog. 

BoA 4 und 5) mit einer Leistung von 2 x 1.100 MW in Niederaußem angemeldet. Das 

in Aussicht genommene Vorhabenareal befindet sich zwischen der Nord-Süd-Bahn, 

der Bundesstraße 477 und der Landstraße 279. 

 

Bereits mit Antrag vom 23.05.2003 hatte RWE eine Änderung des Gebietsentwick-

lungsplanes beantragt, um im Rahmen des Kraftwerkserneuerungsprogrammes die 

landesplanerische Flächenvorsorge auf der Ebene des Gebietsentwicklungsplanes zu 

betreiben. Seinerzeit wurde seitens RWE noch ein Flächenbedarf von rd. 163 ha gel-

tend gemacht. In seiner Sitzung vom 23.05.2003 hatte der Regionalrat Köln den Be-

schluss gefasst, dass das Erarbeitungsverfahren (Drs.Nr.: RR 79/2003) zunächst nicht 

eingeleitet wird, sondern RWE aufgefordert, möglichst bald alle notwendigen Unterla-

gen zur Verfügung zu stellen, die für die weitere Entscheidung benötigt würden. Das in 

diesem Zusammenhang von RWE vorgelegte Schreiben vom 20.11.2003  

 

„Das Kraftwerkserneuerungsprogramm im Rheinischen Braunkohlenrevier 

Beantwortung der vom Regionalrat Köln anlässlich der Sitzung vom 

23.05.2003 zu TOP 8 gestellten Fragen“ 

 

konnte indes die bestehenden Bedenken nicht ausräumen, so dass es letztlich nicht zu 

der von RWE gewünschten GEP-Änderung kam. 

 

In ihrem Antrag vom 02.02.2004 hat sich die CDU-Fraktion im Regionalrat Köln für 

eine Dezentralisierung an den bisherigen Standorten ausgesprochen. Es müsse zwin-
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gend eine Planung (Neubau, Stilllegung, Abriss) für alle vier Standorte vorgelegt wer-

den, bevor eine sachgerechte Entscheidung getroffen werden könne. Darüber hinaus 

befürworte der Regionalrat den Neubau von Kraftwerken dort, wo durch den Abriss 

alter Anlagen Freiflächen für Neuerrichtungen entstünden. Derzeit existierten lediglich 

Planungen für die Standorte Niederaußem und Neurath, wobei die zeitliche Abfolge 

weiterhin unklar bleibe. Im Hinblick auf die Dezentralisierung wäre es auch möglich, 

nach Abriss von 150 MW-Blöcken in Frimmersdorf die BoA-Blöcke 4 und 5 dort zu 

errichten. Von den verbleibenden fünf BoA-Blöcken sollten zwei in Neurath errichtet 

werden. Die restlichen müssten sich dann auf Weisweiler und Niederaußem verteilen. 

Aufgrund einer solchen zeitlichen Abfolge könnte sich die Möglichkeit ergeben, dass 

am Standort Niederaußem bei einer solchen Dezentralisierung entweder keine weiteren 

drei Blöcke erforderlich seien bzw. aufgrund der geänderten zeitlichen Abfolge diese 

Blöcke auf dem bestehenden Kraftwerksgelände errichtet werden könnten. 

 

2. Vorhabenträger RWE und das Rheinische Braunkohlerevier 

Nach eigener Aussage1 fokussiert die RWE AG zwei Hauptprodukte auf drei relevan-

ten Märkten, nämlich den Strom- und Gasabsatz in Deutschland, Großbritannien und 

Resteuropa. Beim Stromabsatz ist die RWE AG die Nr. 1 in Deutschland, Nr. 2 in 

Großbritannien und Nr. 3 auf dem gesamteuropäischen Markt. Auch im Hinblick auf 

den Gasabsatz ist RWE gut aufgestellt und hat sich in Deutschland an zweiter, in 

Großbritannien an dritter und in Gesamteuropa an sechster Stelle positionieren können. 

Die RWE AG versorgt 20 Mio. Kunden mit Strom, wobei sie sich hierzu der Tochter-

unternehmen RWE Power (Kontinentaleuropa) und RWE npower (Großbritannien) 

bedient. 

 

RWE Power bildet einen integralen Bestandteil des RWE-Konzerns und ist das größte 

deutsche Stromunternehmen. Dass sich RWE Power selbst offensichtlich unangefoch-

ten an der Spitze der Stromversorger sieht, ergibt sich bereits daraus, dass es die eige-

nen Ziele lediglich dahin formuliert, die „Gasposition komplementär zum Stromge-

schäft deutlich“ zu stärken. 

 

Das von RWE Power produzierte Stromaufkommen betrug 184 TWh im Jahr 2006, 

was einem Anteil von 30 % der in Deutschland bzw. ca. 9 % der in Europa produzier-

ten Strommenge entspricht. RWE Power kann auf einen Kraftwerkspark aus 24 Groß-

                                                 
1 RWE Factbook 2007 für Privataktionäre, Stand: Oktober 2007. 
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kraftwerken2 und einer Vielzahl kleinerer Erzeugungsanlagen (einschließlich der Un-

ternehmensbeteiligungen)  zurückgreifen. Am Stichtag 31.12.2006 betrug die instal-

lierte  Jahresnettoleistung 33.264 MW, darunter 32.372 MW in Deutschland.  

 

Auf die in der Grundlast betriebenen Braunkohlenkraftwerke entfielen hiervon 10.712 

MW (das entspricht 32 %), davon 10.015 MW in Deutschland. Mit einer Förderung 

von ca. 100 Mio. t/a bleibt RWE Power zudem der weltweit größte Braunkohlenpro-

duzent. Die Braunkohlenkraftwerke im sog. „Rheinischen Revier“ verfügten zum 

31.12.2006 über eine installierte Brutto-Leistung von 11.287 MW, wovon auf die von 

RWE Power betriebenen Standorte Frimmersdorf 2.265 MW, auf Neurath 2.208 MW, 

auf Weisweiler  2.293 MW und auf Niederaußem 3.801 MW entfielen3. Seine wich-

tigste Investitionseinzelentscheidung sieht RWE nach eigener Darstellung im Bau des 

2.200-MW-BoA-Doppelblocks am Standort Neurath. 

 

Wie aus der umseitigen Grafik unserer Auftraggeberin ersichtlich, gehören die Braun-

kohlekraftwerke Niederaußem, Frimmersdorf, Weisweiler und Neurath jedoch 

zugleich nach zwei griechischen Anlagen mit Rang 3, 5, 6 und 7 zu „Europe’s worst 

climate pollution power stations“4: 

                                                 
2 Quelle: Bundesverband Braunkohle DEBRIV, Köln [Hrsg.], „Braunkohle in Deutschland 

2007 – Profil eines Industriezweiges“, S. 24 ff. 
3 Die Angaben über die Bruttoleistung sind der Eigendarstellung auf der Internetseite 

www.rwe.de entnommen. 
4 Quelle: WWF, Dirty Thirty, Ranking of the most polluting power stations in Europe, May 

2007. 
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Nach der Antwort der Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie vom 

09.10.2006 auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Priggen wurden von den im 

Rheinischen Braunkohlerevier in Betrieb befindlichen Kraftwerksblöcken der RWE je 

ein Block in Niederaußem und Weisweiler vor 40 Jahren in Betrieb genommen. Zwölf 

Blöcke am Standort Frimmersdorf, zwei Blöcke am Standort Niederaußem sowie zwei 

Blöcke am Standort Weisweiler wurden vor mehr als 40 Jahren in Betrieb genommen. 

 

3. Stromaustausch Deutschlands mit den Nachbarländern 

Nach den Erkenntnissen des VDN – Verband der Netzbetreiber – stellt sich der physi-

kalische Stromaustausch Deutschlands mit der Nachbarländern im Jahre 2006 so dar, 

dass einem Importwert von 46,1 TWh ein Exportwert von 66,0 TWh gegenübersteht5. 

Im Ergebnis besteht danach ein Exportüberschuss in Höhe von 19,9 TWh. 

 

Gefahren dürften hiernach nicht in einer Minderversorgung der deutschen Bevölkerung 

bestehen, sondern allein im zunehmenden europäischen Wettbewerb der Energieunter-

nehmen. Ob der Ausbau von Stromkapazitäten zur Stärkung der Exportposition eines 

Energieunternehmens jedoch so gewichtig ist, dass Verpflichtungen aus dem Kraft-

werkserneuerungsprogramm, wie z.B. eine konstante Stromerzeugung, zurückgestellt 

und landesplanerisch weitere Flächen freigegeben werden, ist u.E. bei bestehenden 

Überkapazitäten politisch kritisch zu hinterfragen.  

 

 
                                                 

5 VDN – Verband der Netzbetreiber, Daten und Fakten Stromnetze in Deutschland, Ausgabe 1. 
April 2007. 
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II. 

Landesplanerische Anforderungen 

 

1. Allgemeines 

Nach § 1 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz (LPlG) ist den Erfordernissen einer flä-

chensparenden Raumentwicklung und der Schaffung von Standortvoraussetzungen für 

eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung besondere Bedeutung beizumessen. Das 

Landesentwicklungsprogramm (LEPro), das als Gesetz beschlossen wird, enthält 

Grundsätze und allgemeine Ziele der Raumordnung für die Gesamtentwicklung des 

Landes und für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der 

raumwirksamen Investitionen. Der Landesentwicklungsplan (LEP) legt auf der Grund-

lage des LEPro Ziele der Raumordnung für die Gesamtentwicklung des Landes fest. 

Die Regionalpläne legen auf der Grundlage des LEPro und des LEP die regionalen 

Ziele der Raumordnung für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im 

Plangebiet fest. Die Regionalpläne bedürfen ihrerseits der Genehmigung der Landes-

planungsbehörde, die im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-

rien entscheidet. 

 

2. Landentwicklungsprogramm 

Nach § 2 LEPro sind die natürlichen Lebensgrundlagen (Luft, Wasser, Boden, Pflan-

zen- und Tierwelt) zu schützen. Für eine sparsame und schonende Inanspruchnahme 

der Naturgüter ist zu sorgen und der Sicherung und der Entwicklung des Freiraums ist 

besondere Bedeutung beizumessen. 

 

Der Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten und seiner ökologischen, sozialen und wirt-

schaftlichen Bedeutung entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu entwickeln. 

Nach § 20 Abs. 5 LEPro setzt die Inanspruchnahme von Flächen für Infrastrukturein-

richtungen im Freiraum – als bindendes Ziel der Raumordnung – voraus, 

 

- dass der Bedarf begründet ist und 

 

- nicht anderweitig, insbesondere durch Mehrfachnutzung bestehender Infra-

struktureinrichtungen noch durch den Ausbau ihrer Kapazitäten, gedeckt wer-

den kann.  
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Zum gebietsbezogenen Immissionsschutz enthält § 35 LEPro das weitere verbindliche 

Ziel, dass  

 

- raumbedeutsame Maßnahmen so zu planen sind, dass sie möglichst keine Er-

höhung der Immissionsbelastung zur Folge haben. Zur Verbesserung der Luft-

qualität ist eine Verminderung der Immissionsbelastung vorrangig in den Ge-

bieten des Landes anzustreben, die hohe Belastungen ausweisen. 

 

3. Landesentwicklungsplan (LEP) 

Der Landentwicklungsplan enthält weitere Festlegungen zur Inanspruchnahme von 

Freiraum sowie zur Energieversorgung: 

 

a. 

Freiraum darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme erfor-

derlich ist; dies ist dann der Fall, wenn der Flächenbedarf für siedlungsräumliche Nut-

zungen nicht innerhalb des Siedlungsraumes bzw. für Verkehrsinfrastruktur nicht 

durch Ausbau vorhandener Infrastruktur gedeckt werden kann oder wenn der regional-

planerisch dargestellte Siedlungsraum unter Berücksichtigung der ortsüblichen Sied-

lungsstruktur für die absehbare Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung nicht aus-

reicht. Die Inanspruchnahme von Freiraum ist bei bestehendem Bedarf auch zulässig, 

wenn eine gleichwertige Fläche dem Freiraum wieder zugeführt oder in eine innerstäd-

tische Grünfläche umgewandelt wird. 

 

Ist die Inanspruchnahme von Freiraum erforderlich, muss sie flächensparend und um-

weltschonend erfolgen.  

 

Ob die Voraussetzungen für eine Freirauminanspruchnahme vorliegen, ist jeweils von 

den Bezirksplanungsräten als Träger der Gebietsentwicklungsplanung zu entscheiden. 

Wird Freiraum zugunsten anderer Nutzungen in Anspruch genommen, ist durch textli-

che Darstellungen in den Gebietsentwicklungsplänen die flächensparende und umwelt-

schonende Inanspruchnahme sowie die nachhaltige Funktionsfähigkeit des verbleiben-

den Freiraums sicherzustellen. 
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b. 

Bevor neue Kraftwerke geplant werden, sollen die Möglichkeiten der Energieeinspa-

rung und der Steigerung der Energieproduktivität in vorhandenen Anlagen ausge-

schöpft werden. 

 

Die Planung von Kraftwerken muss mit der angestrebten Wirtschafts-, Siedlungs- und 

naturräumlichen Entwicklung in Einklang stehen. Sie hat neben der Sicherstellung 

einer bedarfsgerechten und preisgünstigen Versorgung die Erfordernisse der Umwelt-

verträglichkeit und Ressourcenschonung zu beachten. Auch mit Blick auf die volks-

wirtschaftlichen Kosten können Kraftwerksplanungen nur realisiert werden, wenn da-

mit in der CO2-Bilanz und bei anderen klimarelevanten Stoffen ein Fortschritt erreicht 

wird. Die Kraftwerkstechnik ist im Interesse der notwendigen Steigerung der Energie-

produktivität kontinuierlich fortzuentwickeln. Für die Errichtung neuer Kraftwerke 

sind durch den LEP NRW entsprechende Standorte gesichert; vor ihrer Inanspruch-

nahme sind die Möglichkeiten der Energieeinsparung sowie der Steigerung der Ener-

gieproduktivität in bestehenden Anlagen im Hinblick auf die energiewirtschaftlichen 

Ziele zu prüfen. 

 

Bei gleichwertiger Eignung der Kraftwerksstandorte hat die Nutzung von Industriebra-

chen Vorrang vor der Nutzung neuer Flächen. Zusätzlich müssen die dezentralen Er-

zeugungspotentiale sinnvoll erschlossen werden, um ihre ökologischen und energeti-

schen Vorteile, etwa durch Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmeverwertung, zu nut-

zen.  

 

4. Allianz für die Fläche 

Eine ähnliche Zielrichtung hat die aktuelle „Allianz für die Fläche“ im Land Nord-

rhein-Westfalen: „Chancen erhalten - Freiraum bewahren“: 

 

„Flächen und Böden in Nordrhein-Westfalen sind eine wertvolle, begrenzte und 

nicht vermehrbare Ressource. Mit einem sorgsamen Umgang mit den freien Flä-

chen und Böden nehmen wir unsere Verantwortung wahr, dass sie künftigen Gene-

rationen als natürliche Lebensgrundlage, als Raum für Natur, Landwirtschaft und 

als Chance für Gestaltungsideen in der Zukunft erhalten bleiben. Als Partner in der 

„Allianz für die Fläche“ in NRW streben wir eine sparsame, haushalterische Inan-

spruchnahme von Freiflächen in unserem Land für Zwecke von Siedlung und Ver-
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kehr an. So tragen wir dem Schutz der Natur und dem Erhalt unserer vielfältigen 

Landschaften in Nordhrein-Westfalen durch unser Planen und Handeln Rechnung. 

Gemeinsam setzen wir uns für eine deutliche Verminderung künftigen Flächen-

verbrauchs in Nordrhein-Westfalen ein. Dazu brauchen wir geeignete Ideen und 

Instrumente, die wir weiterentwickeln oder neu erschließen wollen. Wichtige 

Handlungsfelder dafür sind: 

 

- ein strategisches, effizientes Flächenmanagement, 

- der Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung, 

- die Wiedernutzung von Brachflächen,  

- die qualitative Aufwertung der Wohnstandorte im Innenbereich, 

- der Schutz wertvoller oder empfindlicher Freiräume und Böden, 

- die Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für den Wert unzersiedelter 

Landschaften und unversiegelter Böden. 

 

Miteinander wollen wir so geeignete Rahmenbedingungen schaffen, um mit deut-

lich geringerem Flächenverbrauch mehr für Entwicklung und Aufschwung in 

Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Diesem Ziel dient eine engagierte interkommu-

nale und regionale Zusammenarbeit sowie der kontinuierliche Dialog zwischen 

dem Land, den Kommunen und Regionen.“ 
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III. 

 

Erfüllung der Pflichten aus dem 

Kraftwerkserneuerungsprogramm 

 

 

In der zwischen RWE und der NRW-Landesregierung unter dem 20./21.10.1994 ge-

troffenen Vereinbarung „20-Mrd-Kraftwerkserneuerungsprogramm (Kraftwerkserneu-

erungsprogramm)“, für die Landesregierung NRW unterzeichnet von den damaligen 

Ministern Günther Einert und Klaus Matthiessen, sind die Ergebnisse der Verhandlun-

gen zur Erfüllung der in den Leitentscheidungen und in der Regierungserklärung der 

Landesregierung vom 24.09.1991 sowie der in der Entschließung des Landtages NRW 

vom 24.09.1991 zum Bauvorhaben Garzweiler II erhobenen Forderungen in Form 

konkreter Zusagen und Voraussetzungen zusammengefasst worden. RWE hat sich 

verbindlich zur Durchführung eines acht Punkte umfassenden Auflagen- und Leis-

tungskataloges im Gegenzug zu der in Aussicht gestellten Genehmigung des Tagebau-

vorhabens Garzweiler II verpflichtet . Diese Genehmigung ist in 1998 endgültig erteilt 

worden, so dass RWE spätestens seit diesem Zeitpunkt seine Verpflichtungen aus dem 

Kraftwerkserneuerungsprogramm erfüllen muss. Das ist jedoch in wesentlichen Punk-

ten unterblieben, wie im nachfolgenden auszuführen sein wird.  

 

Das Kraftwerkserneuerungsprogramm unterscheidet zwischen kurz- und langfristig zu 

erfüllenden Verpflichtungen. Wenngleich es angesichts seiner Laufzeit bis zum Jahr 

2030 wohl überwiegend den Charakter einer langfristigen Strategie trägt, enthält es 

zentrale Regelungen, deren Umsetzung kurzfristig zu erfolgen hatte. Dies betraf insbe-

sondere solche Regelungen, die entweder ihrem finanziellen Umfang nach vergleichs-

weise unbedeutend waren oder die schon begriffsnotwendig kurzfristig – nämlich als 

Kompensation der ebenfalls kurzfristig erfolgenden Kraftwerkserneuerung – erfolgen 

mussten. Hierzu gehört insbesondere die Forderung der sukzessiven Stilllegung von 

Altanlagen bei Errichtung neuer Kraftwerksblöcke. Diesbezüglich muss heute konsta-

tiert werden, dass mit 13 Jahren bereits die Hälfte der veranschlagten Gesamtlaufzeit 

(2030) in wesentlichen Punkten ergebnislos verstrichen ist. 

 

Korrespondierend mit den landesplanerischen Festlegungen im LEP liegen Ziel und 

Zweck des Kraftwerkserneuerungsprogramm nach dem Schreiben der Ministerien für 
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Wirtschaft, Mittelstand und Technologie sowie für Umwelt, Raumordnung und Land-

wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1994 ausdrücklich darin, dass  

 

die Realisierung der Maßnahmen zum rationelleren und sparsameren Umgang 

mit Energie und zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien ein wesentli-

cher ökologischer Beitrag zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen und da-

mit zur Verbesserung des Klimaschutzes“ ist. 

 

Ebenso bestätigt RWE in seinem Schreiben vom 20.10.1994 an die beiden Ministerien 

seine Überzeugung,  

 

„einen wichtigen ökologischen Beitrag“ zu leisten. 

 

Diese Zielsetzungen sind für die Auslegung aller nachfolgenden einzelnen Vereinba-

rungspunkte von Bedeutung. Zentrales Anliegen des Landtages und der Landesregie-

rung des Landes Nordrhein-Westfalen im Gegenzug zur Genehmigung von Garzweiler 

II sind vor allem die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Verbesserung des 

Klimaschutzes sowie der rationellere und sparsamere Umgang mit Energie gewesen. 

Unabhängig davon, welche konkreten Anlagentechniken und Verbesserungsmaßnah-

men im Einzelnen zur Durchführung gebracht werden konnten oder können, ist RWE 

an der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Schonung der Ressource heimische 

Braunkohle zu messen. 

 

Das Kraftwerkserneuerungsprogramm soll mit seinen einzelnen Verpflichtungen posi-

tiv dazu führen, Wirkungsgradverbesserungen um rd. 30 % bei ab 1997 konstanter 

Stromerzeugung aus Braunkohle bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Zugleich soll die 

Ressource heimische Braunkohle geschont werden. Da rund 30 % weniger Kohle ein-

gesetzt werden muss, wird zudem die langfristige Versorgungssicherheit erhöht. Die 

Tagebaue Hambach und Garzweiler II haben zurzeit noch Braunkohlereserven bis ca. 

2045; bei einer zügigen Umsetzung des Kraftwerkserneuerungsprogramms kann die 

heimische Braunkohlereserve noch bis ca. 2055 gestreckt werden. Für die Nachbar-

schaft führen die Ergebnisse wiederum zu weniger Schadstoffemissionen und weniger 

Verschattungen. Ein weiterer Flächenverbrauch kann vermieden werden, da Zug um 

Zug alte Kraftwerksblöcke stillgelegt sowie neue Blöcke auf den vorhandenen Flächen 

errichtet werden können.  
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1. Ersatz vorhandener Kraftwerksblöcke Zug um Zug durch Anlagen mit jeweils 

bester zur Verfügung stehender Technologie 

 

Gemäß Ziffer 1. der Vereinbarung hat sich RWE verpflichtet,  

 

Zug um Zug die vorhandenen Braunkohlekraftwerksblöcke durch Anlagen mit 

jeweils bester zur Verfügung stehender Technologie zu ersetzen.“ 

 

Eine Aussage zu dieser Verpflichtung lässt sich nur zum heutigen Stichtag treffen; ob 

RWE in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 diese Verpflichtung erfüllen wird, 

lässt sich nicht vorhersagen.  

 

a. 

Zum heutigen Stichtag sind anhand von konkreten Genehmigungsunterlagen fol-

gende Sachverhalte festzuhalten: 

 

- Genehmigung und Inbetriebnahme BoA1 in Niederaußem mit einer 1.000 

MW-Anlage (jetzt 1.100 MW) 

- Stilllegung eines 150 MW-Block (H) in Frimmersdorf 

- Genehmigung der Blöcke F und G (BoA 2/3) sowie umgerechnet die Erhöhung 

der Kraftwerksleistung von rd. 2.208 MW el. um rund 2.200 MW el. auf insge-

samt 4.408 MW el. in Neurath 

- Stilllegung von weiteren sechs 150-MW-Blöcken im Kraftwerk Frimmersdorf 

vor Inbetriebnahme von Block F (Neurath) 

- Außerbetriebnahme von weiteren vier 150-MW-Blöcken im Kraftwerk Frim-

mersdorf bzw. Kraftwerk Niederaußem spätestens zum 31.12.2010; endgültige 

Stilllegung bis spätestens zum 31.12.2012 

- Außerbetriebnahme von zwei weiteren 150-MW-Blöcken im Kraftwerk Frim-

mersdorf bzw. im Kraftwerk Niederaußem zum 31.12.2010, wenn die Versor-

gungssituation im RWE-Netz dies zulässt 

- Die Anforderungen an die Stilllegung der drei zuletzt aufgelisteten Außerbe-

triebnahmen können auf Antrag von RWE durch die Bezirksregierung Düssel-

dorf geändert werden, wenn sich durch das TEHG (Treibhausgas-

Energiehandelsgesetz) oder durch das ZuG 2012 (Zuteilungsgesetz für die 

Handelsperiode 2008 – 2012) hinsichtlich der Übertragbarkeit von Emissions-
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berechtigungen auf die Blöcke F und G die derzeit geltenden rechtlichen An-

forderungen ändern. 

 

b. 

Demgegenüber stehen folgende Erklärungen von RWE im Rahmen des vorliegenden 

Änderungsverfahrens aus den Jahren 2003 und 2007: 

 

In der Stellungnahme vom 20.11.2003 zu den Fragen des Regionalrates Köln heisst es, 

dass vor Inbetriebnahme der nächsten BoA-Anlage in Niederaußem dort die Außerbe-

triebnahme der Blöcke A bis C erfolgen könne. Für den bestehenden Block in Niede-

raußem würden im Zeitraum von 2003 bis 2007 sukzessive sechs 150 MW-Blöcke in 

Frimmersdorf aus dem Grundlastbetrieb genommen. Mit der Außerbetriebnahme des 

ersten Blockes (Block H in Frimmersdorf) sei ein erster Schritt bereits erfolgt. Als 

nächstes werde voraussichtlich 2004 die Erzeugung in Altanlagen um zwei weitere 150 

MW-Blöcke reduziert. In der Anlage 2 dieser Stellungnahme ist die Reihenfolge für 

Neubau und Außerbetriebnahmen noch einmal tabellarisch zusammengefasst worden: 

 

 
 

Ebenso heisst es in der Erklärung gegenüber dem Regionalrat Köln vom 16.01.2004 

hierzu, im Grundsatz würden zunächst die 150 MW-Blöcke, dann die 300 MW-Blöcke 

und zuletzt die 600 MW-Blöcke außer Betrieb genommen. Konkret heiße das für den 

bestehenden BoA-Block in Niederaußem, dass im Zeitraum bis 2007 sukzessive sechs 
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150 MW-Blöcke in Frimmersdorf aus dem Grundlastbetrieb genommen werden. Ein 

entsprechendes Vorgehen sei auch für die nächsten beiden BoA-Anlagen in Neurath 

sowie für spätere Neuanlagen vorgesehen. Vor Inbetriebnahme der nächsten BoA-

Anlage in Niederaußem werde dort die Außerbetriebnahme der Blöcke A bis C erfol-

gen. 

 

Anlässlich des Gesprächs am 24.05.2004 bei der Gemeinde Rommerskirchen wegen 

der Änderung des Flächennutzungsplans hat RWE erklärt, nach der Inbetriebnahme 

von BoA 2 und 3 elf 150-MW-Blöcke in Frimmersdorf, zwei 150-MW-Blöcke in Nie-

deraußem sowie einen 300-MW-Block in Niederaußem zu ersetzen. Der Ersatz von 

Altanlagen durch Neuanlagen ist in der folgenden Folie aus der damaligen Präsentation 

nochmals grafisch dargestellt: 

 

 
 

In seinem Schreiben vom 19.11.2007 an den Vorsitzenden des Regionalrates Köln 

heisst es hierzu, Ziel sei es, die Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren bis 2011 

abzuschließen und das Vorhaben planmäßig bis ca. 2015/2016 zu realisieren. Das nach 

BoA 2&3 nächste Braunkohlenkraftwerke diene als Ersatz für sechs 300 MW-Blöcke 

an der Nord-Süd-Bahn. 

 

c. Kraftwerksleistungsreserve ab ca. 1994 

Ein Blick auf die von der Auftraggeberin erarbeitete Kraftwerksleistungsreserve zeigt, 

dass RWE im Vergleich zu 1991 bereits jetzt eine Leistungssteigerung von rd. 16 % 

bezogen auf die vier Standorte vorweisen kann; kommen noch die verfahrensgegen-
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ständlichen BoA 4 und 5 in Niederaußem mit 2 x 1.100 MW hinzu, ergibt sich allein 

für diesen Standort eine Leistungssteigerung von 127%: 

 

 
 

d. Ergebnisse 

Zusammenfassend lassen sich aus unserer Sicht folgende Ergebnisse festhalten: 

 

Mit der Inbetriebsetzung von BoA1 (1.000 MW) in Niederaußem ist Zug um 

Zug lediglich der 150 MW-Block (H) Frimmersdorf stillgelegt worden; es ist 

mithin eine Abweichung von 850 MW festzustellen. Die mit Schreiben vom 

16.01.2004 zugesagte Stilllegung von sechs 150-MW-Blöcken in Frimmersdorf 

bis Ende 2007 ist nicht erfolgt. Ob diese angekündigte Stilllegung noch Zug um 

Zug anzusehen gewesen wäre, unterliegt angesichts des Zeitunterschieds ernst-

lichen Zweifeln. 
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Mit der Inbetriebsetzung von BoA2 und BoA3 (jeweils 1.100 MW) in Neurath 

gemäß Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 

20.06.2005 ist die Stilllegung bzw. Außerbetriebnahme von weiteren sechs 

150-MW-Blöcken in Frimmersdorf, weiteren vier 150-MW-Blöcken in Frim-

mersdorf/Niederaußem sowie zwei weiteren 150-MW-Blöcken in Frimmers-

dorf/Niederaußem verfügt worden. Der Genehmigung von insgesamt 2.200 

MW stehen damit – ohne Berücksichtigung der Erhöhung der Kraftwerksleis-

tung umgerechnet von rd. 2.208 MW el. um rund 2.200 MW el. auf insgesamt 

4.408 MW el.– Stilllegungen von insgesamt 1.800 MW gegenüber. Selbst wenn 

die Stilllegungszeiten auf Antrag von RWE nicht geändert werden, verbleibt es 

hier bei einer Abweichung von 400 MW. Ferner hat RWE auch seine Erklä-

rung gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen nicht erfüllt, da die Genehmi-

gung nicht den Ersatz von elf 150-MW-Blöcken in Frimmersdorf, zwei 150-

MW-Blöcken in Niederaußem sowie eines 300-MW-Blocks in Niederaußem 

vorsieht. 

 

Insgesamt stehen den Genehmigungen für BoA1 bis BoA3 mit einer elektri-

schen Leistung gesamt von 3.200 MW Stilllegungen in einer Größenordnung 

von 1.950 MW gegenüber; es verbleibt damit insgesamt bei einer Abweichung 

von 1.250 MW. Diese Abweichung vergrößert sich weiter, wenn RWE – wie 

in dem Genehmigungsbescheid Neurath vorgesehen – die Änderung der Stillle-

gungen beantragt und/oder die Versorgungssituation im RWE-Netz die Außer-

betriebnahme nicht zulässt. 

 

Es lässt sich damit u.E. nicht feststellen, dass RWE bislang die Verpflichtung 

unter Ziffer 1. des Kraftwerkserneuerungsprogramms erfüllt hat. 

 

Anlässlich einer Pressekonferenz am 07.05.2007 hat RWE angekündigt, im 

Kraftwerk Niederaußem die beiden 600 MW-Blöcke grundlegend zu moderni-

sieren. In der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses der Stadt Bergheim 

am 12.02.2008 hat RWE das Projekt mit einer Investitionssumme von 130 Mio. 

EUR, einer Wirkungsgradverbesserung von rd. 2 %, einem Kohlemehreinsatz 

von rd. 50 t/h ca. 400.000 t/a, einer (mittelbaren) CO2-Einsparung in Form von 

Verdrängungen im europäischen Verbundnetz von rd. 600.000 t/a, einer Reali-

sierung in den Jahren 2008 und 2009 sowie einer technischen Lebensdauer von 
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mindestens 20 bis 25/30 Jahren vorgestellt. Dieses Vorhaben steht nach Aussa-

ge unserer Auftraggeberin im Widerspruch zu der Langzeitplanung bis 2020, 

die RWE in der Sitzung des Rates der Stadt Bergheim am 07.05.2007 präsen-

tiert hat. Denn aus dieser Langzeitplanung geht hervor, dass die alten Blöcke 

einschließlich der beiden 600-MW-Blöcke spätestens im Jahr 2020 stillgelegt 

und die Flächen dann für Folgenutzungen zur Verfügung stehen sollen. 

 

 

2. Unverzügliche Errichtung eines Braunkohlekraftwerks in Frimmersdorf 

 

Gemäß Ziffer 2. der Vereinbarung hat sich RWE verpflichtet, 

 

„unverzüglich ein 900 MW-Braunkohlekraftwerk mit jetzt verfügbarer mo-

dernster Anlagentechnik (BoA) zu errichten. Das Genehmigungsverfahren für 

den Standort Frimmersdorf, das sich in Vorbereitung findet, wird in 1994 ein-

geleitet. Die Genehmigung und der Baubeginn werden im 2. Halbjahr 1995 er-

folgen. Der Kraftwerksblock wird einen Wirkungsgrad von ca. 43 % haben; im 

Vergleich zu den stillzulegenden von 30 %. Er soll noch im Jahr 1999 in Be-

trieb gehen (Anlage 1).“ 

 

Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen zu Ziffer 2. ergibt, hat RWE nicht am 

Standort Frimmersdorf, sondern am Standort Niederaußem das „BoA 1“ errichtet. Das 

Kraftwerk ist darüber hinaus nicht im Jahre 1999, sondern erst im Jahre 2002 in (Pro-

be-)Betrieb gegangen; das Kraftwerk hat im Übrigen heute eine Leistung von 1.100 

MW.  

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass diese Verpflichtung weder bezüglich des 

Standorts noch bezüglich des Inbetriebnahmetermins erfüllt worden ist. 
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3. Weiterentwicklung der KoBra-Technik und Inbetriebnahme von 1.000 MW-

Neuanlagen neuester Technik in Abständen von vier bis fünf Jahren  

 

Nach Ziffer 3. des Kraftwerkserneuerungsprogramms hat sich RWE verpflichtet,  

 

die KoBra-Technologie in einem gezielten Forschungs- und Entwicklungspro-

gramm mit einem Umfang von 50 Mio. DM zur Reduzierung der technisch-

wirtschaftlichen Risiken zügig weiter zu entwickeln. RWE wird nach Auswer-

tung dieses Programms zum Jahreswechsel 1997/1998 über den Bau einer De-

mo-KoBra entscheiden. Auf der Grundlage der Betriebsergebnisse der Demo-

KoBra wird über die weiter einzusetzende Kraftwerkstechnik entschieden. Es 

wird davon ausgegangen, dass die KoBra-Technik ab 2004 großtechnisch rea-

lisierbar ist. RWE wird auf der Grundlage der heutigen Erkenntnisse bei Reali-

sierung des KoBra-Konzeptes 1.000 MW-Neuanlagen in Abständen von vier bis 

fünf Jahren in Betrieb nehmen. Damit wird – wie der langfristigen Darstellung 

in der Anlage 2 zu entnehmen ist – bereits im Jahr 2020 die Hälfte der Braun-

kohlenkraftwerksleistung mit modernster Technik betrieben werden. 

 

Falls das F+E Programm zur KoBra-Technologie nicht zum erwarteten Erfolg 

geführt werden sollte, werden Braunkohlekraftwerke mit bester zur Verfügung 

stehender Technik realisiert; aus heutiger Sicht werden das BoA-Kraftwerke 

mit weiter fortgeschrittener Technik sein. 

 

Über den Neubau und die Stilllegung der Braunkohlekraftwerke (konkrete 

Zeitpunkte, technisches Layout, konkrete Blockgrößen, Standorte) nach dem 

Jahr 2000 entscheidet RWE zeitnah.“ 

 

Wie sich auch aus der Antwort der Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

vom 09.01.2006 ergibt, konnte diese Entwicklung trotz zahlreicher weit entwickelter 

Einzelkomponenten, wie z.B. die neuartigen Methoden zur Braunkohlentrocknung, 

bisher nicht zur großtechnischen Einsatzreife geführt werden. Die unmittelbar bevor-

stehenden Kraftwerksneubauten können daher (nur) als BoA-Kraftwerke realisiert 

werden. Ob RWE in Anbetracht dieser Entwicklung in der Lage sein wird, die sich aus 

Ziffer 5. des Kraftwerkserneuerungsprogramms ergebende Verpflichtung, die spezifi-

schen CO2-Emissionen (kg CO2 je erzeugter kWh) aus der Braunkohleverstromung 
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bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % zu reduzieren, zu erfüllen, erscheint zweifelhaft. Gera-

de die KoBra-Technik wurde von RWE stets ins Feld geführt, um die Erreichbarkeit 

der Emissionsziele zu begründen.  

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass entgegen der seinerzeitigen Einschätzung 

von RWE die KoBra-Technik (kombiniertes Braunkohlekraftwerk mit integ-

rierter Kohlevergasung) nicht zur großtechnischen Einsatzreife geführt wurde.  

 

 

4. Abschluss der Wirkungsgradsteigerung durch „Retrofit“ bis 1997 

 

Nach Ziffer 4. des Kraftwerkserneuerungsprogramms hat sich RWE verpflichtet, 

 

„die bereits teilweise eingeleiteten Maßnahmen zur Wirkungsgradsteigerung 

flächendeckend bei vorhandenen 21 Braunkohlekraftwerksblöcken durch Ver-

besserungen an den Dampfturbinen (Retrofit) zügig durchzuführen und im Jahr 

1997 abzuschließen. Damit wird der Wirkungsgrad bei rd. 70 % der heute in-

stallierten Braunkohlekraftwerksleistung um 3,5 % erhöht.“ 

 

Im Rahmen des Programms „Retrofit“ wurden nach Mitteilung unserer Auftraggeberin 

Verbesserungen an insgesamt 21 Dampfturbinen zur Steigerung des Wirkungsgrades 

durchgeführt. Nach einer isolierten Betrachtungsweise könnte diese Maßnahme damit 

als erfüllt angesehen werden. Zu bedenken ist jedoch zum einen, dass die mit der Um-

setzung von „Retrofit“ einhergehende Verbesserung auch zu einer signifikanten Leis-

tungssteigerung um 140 MW allein in Niederaußem geführt hat, wodurch die Stillle-

gung des Blockes H in Frimmersdorf wieder ausgeglichen wurde. Zum anderen sollte 

die Maßnahme an allen Standorten „zügig“ durchgeführt und im Jahr 1997 abgeschlos-

sen werden; tatsächlich wurden die letzten Arbeiten im Rahmen von „Retrofit“ erst 

2004, also mit sieben Jahren Verspätung, in Niederaußem beendet.  

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die vereinbarten Retrofit-Maßnahmen bei 

den vorhandenen 21 Braunkohlekraftwerksblöcken nicht bis zum Jahr 1997 ab-

geschlossen worden sind. 
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5. Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % 

 

Nach Ziffer 5. des Kraftwerkserneuerungsprogramms ist RWE verpflichtet,  

 

„bei Umsetzung der in den Punkten 1. bis 4. genannten Maßnahmen die spezi-

fischen CO2-Emissionen (kg CO2 je erzeugter kWh) aus der Braunkohlenver-

stromung bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % zu reduzieren. Der künftig erwartete 

Fortschritt ist bei diesem Reduktionswerten noch nicht berücksichtigt.“ 

 

In der Anlage 2 ist die  

 

„Zu erwartende Veränderung der spezifischen CO2-Emissionen (kgCO2/kWhn) 

bei ab 1997 konstanter Stromerzeugung aus Braunkohle bis zum Jahr 2030 be-

zogen auf 1991“  

 

in einem Diagramm dargestellt. 

 

Da die KoBra-Technik nicht zum erwarteten Erfolg geführt werden konnte und mithin 

KoBra-Anlagen auch nicht in Abständen von vier bis fünf Jahren in Betrieb gehen 

können, entsteht die grundsätzliche Frage, ob RWE diese zentrale langfristige Ver-

pflichtung aus dem Kraftwerkserneuerungsprogramm noch erfüllen kann; eine konkre-

te Erklärung und Darlegung von RWE zu diesem Punkt liegt, soweit ersichtlich, bis-

lang nicht vor. 

 

Bis zum Jahre 2008 hätte nach dem Diagramm in der Anlage 2 bereits eine Reduzie-

rung der CO2-Emissionen in Höhe von 12 % erreicht werden müssen, und zwar bei 

konstanter Stromerzeugung aus Braunkohle. 

 

Dass eine solche Reduzierung zum Jahr 2008 erreicht worden ist, hat RWE, soweit 

ersichtlich, bislang nicht dargelegt. Wie in der Grafik unserer Auftraggeberin „Klima-

killer CO2 der Region“ unter Ziffer II. 2. dargestellt, sind jedenfalls im Zeitraum von 

1996 bis 2006 keine Reduzierungen von CO2-Emissionen erkennbar. In der Summe 

ergibt sich im Gegenteil eine Erhöhung der CO2-Emissionen von 81.005.028 t/a im 

Jahre 1996 zu 87.332.290 t/a im Jahre 2007: 

 



- 26 - 
 
 
 

 
 
 

Zusammenstellung der CO2-Emissionsdaten der Braunkohlekraftwerke 

Niederaußem, Frimmersdorf, Weisweiler und Neurath6 

Mio. Tonnen pro Jahr 

 

                         1996             2000             2004             2005             2006              2007 

Niederaußem    23.282.716   20.645.569   27.577.730   29.734.760   27.386.683   31.252.670 

Frimmersdorf   19.143.706   20.590.281   21.909.461   17.980.947   17.917.668   19.599.684 

Weisweiler       19.751.569   21.767.387   19.981.185   20.612.731   18.823.349   19.683.995 

Neurath            18.827.037   16.819.699   20.084.006   17.573.788   19.317.451   16.795.951 

Summe            81.005.028   79.822.936   89.552.382   85.902.226   83.445.151   87.332.290 

 

 

Während das Kraftwerkserneuerungsprogramm eine Verpflichtung zu konstanter 

Stromerzeugung vorsieht, stellt RWE nunmehr eine konstante Kohleförderung in 

den Vordergrund. Wie aus der Präsentationsunterlage vom 24.05.2004 anlässlich des 

Gesprächs bei der Gemeinde Rommerskirchen wegen der Änderung des Flächennut-

zungsplans ersichtlich, soll die Kohleförderung für die vier Standorte mit ca. 90 Mio. 

Tonnen Braunkohle aus drei Tagebauen im wesentlichen gleichbleiben. Die damalige, 

nachfolgende Präsentationsfolie endet mit dem Satz: „ Die Stromproduktion steigt bei 

konstanter Kohleförderung.“ 

 

 
                                                 

6 Quellen: 1996 bis 2004: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV); ab 2005 Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt). 
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Eine Verpflichtung zu einer konstanten Kohleförderung sieht das Kraftwerkserneue-

rungsprogramm indes nicht vor; vielmehr besteht die Verpflichtung, bei konstanter 

Stromerzeugung die spezifischen CO2-Emissionen (kg CO2 je erzeugter kWh) aus der 

Braunkohlenverstromung bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % zu reduzieren. Demgegen-

über ist der CO2-Ausstoß insbesondere am Kraftwerk Niederaußem stark gestiegen. 

Wirkungsgradsteigernde Maßnahmen, die zu geringerem Kohleinsatz und damit zu 

einer niedrigeren CO2-Emissionsbeslastung in der Region führen würden, werden 

durch einen entsprechenden Mehreinsatz von Kohle ausgeglichen, wodurch wiederum 

die Stromerzeugung erhöht wird. Eine Reduzierung von CO2-Emissionen kann hier-

durch lediglich in Form der Verdrängung von anderen Stromkapazitäten im europäi-

schen Verbundnetz erkannt werden. Eine solche europaweit kompensierende Betrach-

tung entspricht jedoch nicht den Festlegungen des Kraftwerkserneuerungsprogramms. 

 

Zu der Erklärung von RWE, die Kohleförderung konstant zu halten, ist schließlich 

darauf hinzuweisen, dass sich RWE mit Schreiben vom 16.01.2003 an den Bürger-

meister der Stadt Bergheim verpflichtet hat, dass 

 

„die Menge der in den neuen Kraftwerksanlagen (einschließlich BoA 1) am 

Standort Niederaußem verstromten Braunkohle die bisher eingesetzte Kohle-

menge nicht überschreitet.“  

 

Eine ähnliche Erklärung findet sich in der Stellungnahme von RWE gegenüber dem 

Regionalrat Köln vom 16.01.2004: 

 

„Die Menge der in den neuen Kraftwerksanlagen (einschließlich BoA 1) am 

Standort Niederaußem verstromten Kohle soll im Endausbau die bisher in den 

Altanlagen am Standort Niederaußem eingesetzte Kohlemenge nicht über-

schreiten.“ 

 

In seinem Schreiben an Herrn Jütte (Mitglied des Rates der Stadt Bergheim) vom 

20.12.2007 führt RWE hierzu u.a. aus, die Inbetriebnahme der BoA 1 habe bisher zu 

keiner signifikanten Änderung der am Standort Niederaußem eingesetzten Kohlemen-

gen geführt. Es sei nicht gerechtfertigt, eine allgemeine Tendenz von nur zwei Einzel-

jahren (2000 und 2004) abzuleiten. Aufgrund von Revisionsstillständen einzelner Blö-

cke und auch wegen Qualitätsschwankungen der Braunkohle ergäben sich für die ver-
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schiedenen Standorte von Jahr zu Jahr Mengenschwankungen, die sich jedoch in der 

Summe über die Kraftwerke des Rheinnischen Reviers ausgleichen würden.  

 

Zu der Erfüllung der Verpflichtung sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

 

Infolge der nichtrealisierten KoBra-Technik entsteht die grundsätzliche Frage, 

ob RWE die zentrale langfristige Verpflichtung zur Reduzierung der CO2-

Emissionen erfüllen kann; eine konkrete Erklärung und Darlegung von RWE 

zu diesem Punkt liegt, soweit ersichtlich, bislang nicht vor. 

 

Bis zum Jahre 2008 hätte nach dem Diagramm in der Anlage 2 bereits eine Re-

duzierung der CO2-Emissionen in Höhe von 12 % erreicht werden müssen, und 

zwar bei konstanter Stromerzeugung aus Braunkohle. Dass eine solche Redu-

zierung zum Jahr 2008 erreicht worden ist, hat RWE, soweit ersichtlich, bislang 

nicht dargelegt. Jedenfalls für den Zeitraum von 1996 bis 2007 sind keine Re-

duzierungen von CO2-Emissionen erkennbar. In der Summe für alle vier 

Standorte ergibt sich im Gegenteil nach den Daten des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) und der Deutschen Emissi-

onshandelsstelle (DEHSt) eine Erhöhung der CO2-Emissionen von 81.005.028 

t/a im Jahre 1996 auf 87.332.290 t/a im Jahre 2007. 

 

Eine Verpflichtung zu einer konstanten Kohleförderung sieht das Kraftwerks-

erneuerungsprogramm nicht vor; vielmehr besteht die Verpflichtung, bei kon-

stanter Stromerzeugung die spezifischen CO2-Emissionen (kg CO2 je er-

zeugter kWh) aus der Braunkohlenverstromung bis zum Jahr 2030 um ca. 27 % 

zu reduzieren. Im Gegensatz zu dieser Verpflichtung und den Aussagen von 

RWE im Stadtrat der Stadt Bergheim am 05.03.1997 anlässlich der Vorstellung 

des BoA1 stellt RWE spätestens seit dem Jahre 2002 auf eine konstante Kohle-

förderung ab. 

 

Ungeachtet dessen hat RWE auch seine Selbstverpflichtung zum Einsatz kon-

stanter Kohlemenge aus dem Jahre 2003 gegenüber der Stadt Bergheim sowie 

seine Erklärung gegenüber dem Regionalrat nicht eingehalten. Diese Verpflich-

tung bezieht sich eindeutig auf die am Standort Niederaußem eingesetzte Koh-

lenmenge, und nicht auf einen Ausgleich über alle Standorte. 
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C. 

Offene Fragen  

 

Nach Erarbeitung der gutachterlichen Stellungnahme zur Erfüllung der Pflichten aus 

dem Kraftwerkserneuerungsprogramm ergeben sich aus unserer Sicht folgende offene 

Fragen: 

 

1. 

Wer ist organisatorisch zur Kontrolle des Kraftwerkserneuerungsprogramms verpflich-

tet und wie erfolgt bei mehreren Verantwortlichen die Abstimmung untereinander? 

 

2. 

Wie ist es zu erklären, dass BoA1 statt in Frimmersdorf in Niederaußem errichtet und 

statt im Jahre 1999 erst im Jahre 2002 in Betrieb genommen wurde? 

 

3. 

Wie soll bei der Substitutionsverpflichtung sichergestellt werden, dass bestehende De-

fizite ausgeglichen und zukünftige Defizite vermieden werden? 

 

4. 

Wie ist es zu erklären, dass sich RWE von der Verpflichtung zur konstanten Stromer-

zeugung lösen und ohne Widerspruch auf eine konstante Kohleförderung berufen 

konnte? 

 

5. 

Wie ist es zu erklären, dass RWE im Zeitraum von 1996 bis 2007 an den vier Standor-

ten die CO2-Emissionen erhöhen konnte, obwohl bis zum Jahre 2008 eine Reduzie-

rung der CO2-Emissionen um 12 % hätte erfolgen müssen? 

 

6. 

Welche Anhaltspunkte bestehen dafür, dass die langfristige Verpflichtung zur Redu-

zierung der CO2-Emissionen um ca. 27 % bis zum Jahre 2030 eingehalten werden 

kann, obwohl die KoBra-Technik nicht zur großtechnischen Einsatzreife geführt wer-

den konnte? 
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7. 

Wie soll sicher gestellt werden, dass eine Lastenverteilung auch weiterhin auf die vier 

Standorte Niederaußem, Neurath, Frimmersdorf und Weisweiler stattfindet und es 

nicht zu einer ungleichen Verdichtung an den beiden BoA-Standorten kommt? 

 

8. 

Welche Vorstellungen und Planungen bestehen angesichts einer regelmäßigen Lebens-

dauer der Kraftwerksblöcke von rund 40 Jahren im Hinblick auf das Ende der Braun-

kohleförderung Mitte dieses Jahrhunderts? 

 

9. 

Wie ist künftig die Umsetzung und Erfüllung des Kraftwerkserneuerungsprogramms 

sichergestellt, wenn regional- und landesplanerisch mit der jetzigen beantragten Ände-

rung des Regionalplans Köln künftig keine weiteren raumordnerischen Entscheidun-

gen mehr erforderlich sind, sondern weitere Maßnahmen lediglich im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erfolgen, auf de-

ren Erteilung der Antragsteller einen gebundenen Rechtsanspruch hat? 

 

 

 

 

 

 

 

(Dr. Beutling) 

Rechtsanwalt 
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Von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 

1. 

Kraftwerkserneuerungsprogramm: Schreiben RWE Energie/RHEINBRAUN vom 

20.10.1994; Schreiben Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technolo-

gie/Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-

rhein-Westfalen vom 21.10.1994 (Anlage) 

 

2. 

Schreiben RWE Rheinbraun AG vom 16.01.2003 an den Bürgermeister der Stadt 

Bergheim 

 

3. 

Schreiben der RWE Rheinbraun AG vom 16.04.2003 zum GEP-Änderungsverfahren 

mit Unterlagen vom April 2003 

 

4. 

Vorlage für die 13. Sitzung des Regionalrates am 23.05.2003 (RR 79/2003) 

 

5. 

Das Kraftwerkserneuerungsprogramm im Rheinischen Braunkohlerevier - Beantwor-

tung der vom Regionalrat Köln anlässlich der Sitzung am 23.05.2003 zu TOP 8 ge-

stellten Fragen, Stand: 20.11.2003 

 

6. 

Vorlage für die 17. Sitzung des Regionalrates am 06.02.2004 (RR 13/2004) 

 

7. 

Tischvorlage für die 17. Sitzung des Regionalrates am 06.02.2004 (RR 21/2004) 

 

8. 

PowerPoint Vortrag RWE Power AG vom 24.05.2004 anlässlich der Änderung des 

Flächennutzungsplans der Gemeinde Rommerskirchen 

 



- 32 - 
 
 
 

 
 
 

9. 

Genehmigungsbescheid 56.8851.1.1 – 4653 der Bezirksregierung Düsseldorf vom 

20.06.2005 zur wesentlichen Änderung des Kraftwerks Neurath durch u.a. die Errich-

tung und den Betrieb der Blöcke F und G (BoA 2/3) sowie die Erhöhung der Feue-

rungswärmeleistung des Kraftwerks Neurath von 5.974 MW um 5.600 MW auf insge-

samt 11.574 MW als Ersatz für die Stilllegung der Kraftwerksblöcke an den Standor-

ten Frimmersdorf bzw. Niederaußem 

 

10. 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 359 des Abgeordneten Reiner 

Priggen (Drucksache 14/1040) vom 11.01.2006 

 

11. 

Schreiben der RWE Power AG vom 04.04.2007 zur Änderung des Regionalplans Köln 

 

12. 

Schreiben RWE Power AG vom 19.11.2007 an den Vorsitzenden des Regionalrates 

Köln Herrn Gerhard Lorth 

 

13. 

Schreiben RWE Power AG vom 20.12.2007 an Herrn Reinhard Jütte, Fraktionsvorsit-

zender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Bergheim 

 

14. 

Einladung zur 25. Sitzung des Haupt- und Personalausschusses der Stadt Bergheim am 

12.02.2008 
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